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Wichtige Informationen zu Maßnahmen
gegen die Ausbreitung des Corona-Virus

Für alle Fragen rund um das Corona-Virus ist
die Telefon-Hotline der Stadt Mannheim un-
ter der Telefonnummer 0621/293-2253 zu er-
reichen. Fortlaufend aktualisierte Informatio-
nen sind unter www.mannheim.de zu finden.
Die Inzidenzzahl für den Stadtkreis Mann-
heim ist unter www.mannheim.de/inzidenz-
zahl einsehbar.

Stadtparks
Aktuell dürfen Besucherinnen und Besucher
aufgrund der Corona-Verordnung des
Landes, die Außenbereiche des Parks nur be-
treten, wenn sie nachweislich geimpft oder
genesen sind oder einen negativen Covid19-
Schnelltest einer öffentlichen Stelle, der
nicht älter als 24 Stunden ist, vorlegen kön-
nen. Genesene und geimpfte Personen dür-
fen die Innenbereiche mit entsprechendem
Nachweis betreten, ungeimpfte Menschen
müssen hier einen PCR-Nachweis erbringen.
Bei Schülerinnen und Schülern reicht als
Nachweis ihrer regelmäßigen Testung die
Vorlage des Schülerausweises. Die allgemei-
nen Hygiene- und Abstandsregeln gelten wei-
ter: Abstand von 1,5 Metern sowie Masken-
pflicht im Innenbereich beziehungsweise im
Außenbereich an Stellen, wo es eng wird. Die
automatischen Eingänge bleiben aufgrund
der Kontrollpflichten geschlossen. Offen im
Luisenpark sind die Eingänge Fernmeldeturm
und Haupteingang, im Herzogenriedpark
Trumpfheller-Straße und Haupteingang.

200.000 Spuck- und
Nasaltests für Kitas bestellt

Die Stadt Mannheim stattet zur Bewältigung
der Corona-Pandemie die Einrichtungen der
frühkindlichen Bildung, inklusive denen der
Kindertagespflege, regelmäßig mit Corona-
Antigentests aus. Da es gemäß einer Informa-
tion des Bundesinstituts für Arzneimittel und
Medizinprodukte (BfArM) derzeit keine Anti-
gen-Lollitests mehr mit einer Laienzulassung
für die Verwendung in Deutschland gibt, wer-
den die Einrichtungen in Mannheim in der
nächsten Runde, die bis Ende dieses Jahres
angesetzt ist, wieder wie zu Beginn der Pan-
demie mit den bereits bewährten Spuck- und
Nasaltests versorgt. Daher hat die Stadt
Mannheim kurzfristig 88.000 Nasal- sowie
132.000 Spucktests bestellt, die den Kitas zur
Verfügung gestellt werden. Seit dem Frühjahr

hat die Stadt bereits mehrere solcher Bestell-
und Verteilaktionen mit jeweils zirka 200.000
Tests für die städtischen Kitas, die der freien
Träger und die Kindertagespflege organisiert.

Corona-Hotline des Landes
Baden-Württemberg auch in Englisch,

Türkisch, Arabisch und Russisch
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Co-
rona-Hotline des Landes Baden-Württem-
berg geben nun auch Auskünfte in Englisch,
Türkisch, Arabisch und Russisch. Damit ver-
stärkt das Ministerium für Soziales, Gesund-
heit und Integration die Informationsoffensi-
ve und will auch Menschen erreichen, die die
deutsche Sprache noch nicht oder noch nicht
so gut beherrschen.

Die Hotline 0711/410-11160 ist montags bis
freitags von 9 bis 17 Uhr erreichbar. Es gibt
dort Antworten zu Themen rund um das Co-
rona-Virus – etwa bei Unklarheiten zu Tests
und Testpflicht, zu Impfungen, zu Quarantä-
ne, zur Einreise nach Baden-Württemberg
oder andere aktuelle Regelungen.

Auch auf der Internetseite des Landes
www.baden-wuerttemberg.de und auf der
Seite der Impfkampagne www.dranbleiben-
bw.de gibt es Informationen in verschiedenen
Fremdsprachen. Für gehörlose Menschen
steht die Hotline ebenfalls von Montag bis
Freitag von 9 bis 17 Uhr als Video-Chat zur
Verfügung: www.gesundheitsamt-
bw.de/lga/de/startseite/aktuelles/termine-
hinweise/seiten/coronavirus

Übersicht der Mannheimer
Testangebote weist nun auch

besonders kindgerechte Tests aus
Die Übersichtskarte zu Corona-Testmöglich-
keiten in Mannheimer Testzentren wurde um
eine Auswahlmöglichkeit erweitert: Wer Kin-
der auf eine Infektion mit dem Corona-Virus
testen lassen möchte, kann sich jetzt auch un-
ter www.gis-mannheim.de/mannheim/in-
dex.php?service=testzentren_mapping ziel-
gerichtet besonders kindgerechte Testange-
bote in Testzentren anzeigen lassen.

Impfangebot im Universitätsklinikum
Die Impfzentren in Baden-Württemberg ha-
ben planmäßig am 30. September ihren Be-
trieb eingestellt. Zu diesem Termin sind die
Corona-Impfungen in die Regelversorgung

übergegangen – Impfungen gegen SARS-
CoV-2 werden also weiter bei niedergelasse-
nen Ärztinnen und Ärzten angeboten.

Mannheimer Bürgerinnen und Bürger, die
keinen Hausarzt haben, können sich auch am
Universitätsklinikum impfen lassen: Dort sind
im Impfpunkt in Haus 37, Ebene 1 (Eingang
West, Nähe Friedrich-Ebert-Brücke) montags
bis freitags, 8 bis 16.30 Uhr, nach vorheriger
Terminvereinbarung Impfungen mit dem
Vakzin von BioNTech/Pfizer möglich. Termi-
ne können vereinbart werden unter
www.umm.de/impfpunkt.

Der Impfpunkt ist mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln gut zu erreichen: Die Haltestelle
„Universitätsklinikum“ (Stadtbahnlinien 2,
4/4a, 5/5a, 7, 15) liegt nur etwa 200 Meter vom
Eingang West entfernt. Für PKWs stehen kos-
tenpflichtige Parkplätze in der Tiefgarage am
Neckar zur Verfügung.

Impfen vor Ort
Bei den kommenden Impfaktionen vor Ort
gibt es die Möglichkeit, sich einfach und ohne
Termin impfen zu lassen:
Donnerstag, 11. November, 12 bis 18 Uhr: K 7
(Bürgerservice) an der Schulbushaltestelle
Sporthalle Johannes-Kepler-Schule, Impfbus
Freitag, 12. November, 12 bis 18 Uhr: Rosen-
garten, Rosengartenplatz 2 (bis 17. Dezember
immer freitags) sowie 12 bis 18 Uhr: Markt-
platz Mannheim, Impfbus
Samstag, 13. November, 12 bis 17 Uhr: Rhei-
nau, Quartiersmanagement, Relaisstr. 164
(bis 18. Dezember immer samstags), sowie 12
bis 18 Uhr: Abendakademie U 1, 16-19
Sonntag, 14. November, 10 bis 16 Uhr: Zirkus
Paletti, Im Pfeifferswörth 28a, Impfbus
Montag, 15. November, 12 bis 18 Uhr: Neckar-
stadt-West, Bürgerhaus, Lutherstraße 15-17
(bis 13. Dezember immer montags) sowie 12

bis 18 Uhr: Sandhofen, Frankenthaler Str. 129,
Impfbus
Dienstag, 16. November, 12 bis 18 Uhr: Wald-
hof, Gemeinschaftszentrum, Frohe Zuver-
sicht 5-7 (bis 14. Dezember immer dienstags)
sowie 12 bis 18 Uhr: Sandhofen, Frankenthaler
Str. 129, Impfbus
Mittwoch, 17. November, 12 bis 18 Uhr: Vogel-
stang, Bürgerservice (Trausaal), Freiberger
Ring 6 (bis 15. Dezember immer mittwochs)
sowie 12 bis 18 Uhr: Neuostheim, Seckenhei-
mer Landstraße 246, Impfbus
Donnerstag, 18. November, 13 bis 19 Uhr: SAP
Arena, Löwen-Heimspiel, Impfbus
Freitag, 19. November, 12 bis 18 Uhr: Rosen-
garten, Rosengartenplatz 2 (bis 17. Dezember
immer freitags) sowie 12 bis 18 Uhr: Markt-
platz Mannheim, Impfbus
Samstag, 20. November, 12 bis 17 Uhr: Rhei-
nau, Quartiersmanagement, Relaisstr. 164
(bis 18. Dezember immer samstags) sowie 12
bis 18 Uhr: Seckenheim, Seckenheimer
Hauptstraße 68 (Schloss)
Sonntag, 21. November, 11 bis 17 Uhr: Carl-
Benz-Stadion, SV-Waldhof-Heimspiel, Impf-
bus

Für die Impfung vor Ort wird ein Personal-
ausweis benötigt. Ebenso wird darum gebe-
ten, die Krankenkassenkarte und den Impf-
pass (falls vorhanden) mitzubringen. Wer kei-
nen Impfpass hat, erhält vor Ort eine Beschei-
nigung.

Es sind Impfungen für alle Menschen ab 12
Jahren möglich. Kinder und Jugendliche unter
16 Jahren müssen von einer erziehungsbe-
rechtigten Person begleitet werden.

Im Falle einer Erstimpfung kann für die
Zweitimpfung ein Termin bei der Hausarzt-
praxis bzw. einer niedergelassenen Ärztin
oder einem niedergelassenen Arzt vereinbart
werden. Derzeit kann aufgrund des großen

Andrangs und der Tatsache, dass die Impfak-
tionen zeitlich begrenzt sind, nicht immer ge-
währleistet werden, dass allen Impfwilligen
vor Ort auch tatsächlich ein Impfangebot ge-
macht werden kann.

Eine Übersicht über laufende und kom-
mende Impf-Aktionen in Mannheim ist unter
www.mannheim.de/impfaktionen zu finden.
Die Liste wird stetig aktualisiert.

Impfkarte Mannheim
Eine Übersicht über die Impfmöglichkeiten in
Mannheim bietet eine Impfkarte im Geoin-
formationssystem der Stadt Mannheim:
www.gis-mannheim.de/impfkarte. Es kann
gefiltert werden nach Arztpraxen, die impfen
(mit vorheriger Terminvereinbarung), dem
Impfpunkt im Uniklinikum (mit vorheriger
Terminvereinbarung, für Mannheimerinnen
und Mannheimer ohne Hausarzt) sowie den
Impf-Aktionen ohne Termin im Impfbus be-
ziehungsweise bei den Vor-Ort-Impfungen.
Bei den Impf-Aktionen ist der jeweilige Akti-
ons-Zeitraum zu beachten.

Hinweis für Impf-Praxen: Wer ebenfalls in
die Liste aufgenommen werden möchte, wird
gebeten, sich an 58coimpf06@mannheim.de
zu wenden.

Auffrischungsimpfung
Es sind auch Drittimpfungen (sogenannte
Auffrischungs- oder Boosterimpfungen)
möglich. Weitere Informationen zur Auffri-
schungsimpfung sind auf der Kampagnensei-
te des Landes Baden-Württemberg zu finden:
https://www.dranbleiben-bw.de/auffrisch-
impfung

Weitere Informationen zu Maßnahmen ge-
gen die Ausbreitung des Corona-Virus gibt
es auf den nachfolgenden Seiten.

Bekämpfung des Klimawandels

Die Weltklimakonferenz COP26 (Confe-
rence of the Parties) ist die weltweit wich-
tigste Versammlung von Staats- und Regie-
rungschefs, politisch Verantwortlichen, Wis-
senschaft und Zivilgesellschaft zur Umset-
zung der Ziele des Pariser Klimaschutzab-
kommens. Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz
präsentierte in Glasgow den Lokalen Grünen
Deal Mannheim und unterstrich damit die
herausragende Rolle, die Städte weltweit bei
der Bekämpfung des Klimawandels spielen
können und müssen.

„Der Lokale Grüne Deal zeigt Wege und
Unterstützungsbedarfe auf, um als Stadt, zu-
sammen mit Bürgerschaft und Unterneh-
men, bis 2030 Klimaneutralität zu errei-
chen“, erklärte OB Dr. Kurz dem Publikum,
das sowohl vor Ort in Glasgow als auch per
Livestream der Präsentation folgen konnte.
Anhand konkreter Beispiele erläuterte er die
Vorgehensweise der Stadt Mannheim. In al-
len acht Handlungsfeldern des Europäischen
Grünen Deals wurden Potenziale für lokale
Deals identifiziert, die nun sukzessive umge-
setzt werden. So bekennt sich die Stadt
Mannheim im Handlungsfeld „Ambitionier-
te Ziele für Klimaschutz und Klimafolgenan-
passung“ zur Erreichung von Klimaneutrali-
tät bis 2030.

Ein besonders relevanter Akteur ist in die-
sem Zusammenhang die MVV Energie, die,
vertreten durch den Vorstandsvorsitzenden
Dr. Georg Müller, ebenfalls an der Veranstal-
tung der Stadt Mannheim im Rahmen der
Weltklimakonferenz teilnahm und insbeson-
dere die ebenfalls bereits angestoßenen
Maßnahmen zur Dekarbonisierung der Fern-
wärme darlegte. Auch die gastgebende Stadt

Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz präsentiert Lokalen Grünen Deal bei der Weltklimakonferenz

der Weltklimakonferenz beteiligte sich an
der Präsentation der Stadt Mannheim. Coun-
cillor Angus Millar, Vorsitzender des Aus-
schusses für Umwelt, Nachhaltigkeit und
Dekarbonisierung, führte aus, dass Glasgow
ebenfalls die „Mannheim Message“ unter-
zeichnet und die darin enthaltenen Politik-
empfehlungen umgesetzt habe. Mathew
Baldwin, Manager der Europäischen Kom-
mission für das Programm „100 klimaneutra-
le und smarte Städte“ betonte, dass die Euro-
päische Union Städte mit ambitionierten Kli-
maschutzzielen unterstützen wird, wies aber
zugleich auch auf den erheblichen Finanzie-
rungsbedarf hin, der durch private Investitio-
nen zu leisten sei.

Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz nahm
im Rahmen seines knapp zweitägigen Auf-
enthalts in Glasgow eine Reihe weiterer Ter-

mine wahr: So war er als Redner am deut-
schen Pavillon auf der Weltklimakonferenz
eingeladen und führte eine Reihe bilateraler
Gespräche, unter anderem mit der Bürger-
meisterin von Paris, Anna Hidalgo, und nahm
am Fachgespräch von Bürgermeisterinnen
und Bürgermeistern mit John Kerry, Klima-
Beauftragter des US-Präsidenten und Sir
Norman Foster teil. „Vielen nationalen Dele-
gationen bei der Weltklimakonferenz gehö-
ren Bürgermeisterinnen und Bürgermeister
an. Dass die Bundesrepublik Deutschland
dies anders handhabt, ist insbesondere vor
dem Hintergrund der kommunalen Selbst-
verwaltung nur schwer nachzuvollziehen“,
betonte OB Kurz, der auf Einladung des in-
ternationalen Städtenetzwerks ICLEI als ein-
ziger deutscher Oberbürgermeister an der
Konferenz in Glasgow teilnahm.

Berufliche Orientierung in Europa

Kooperationen auf internationaler Ebene
sind für Kommunen und Akteure im Bil-
dungswesen heutzutage von großer Bedeu-
tung. Um die kommunalen Angebote am
Übergang von Schule in Ausbildung und Be-
ruf weiterzuentwickeln, nimmt der Fachbe-
reich Bildung der Stadt Mannheim seit Ok-
tober 2020 am europäischen Projekt „Skills
for Life – Orientation Toolbox for life de-
sign“ teil. Aufgrund der Corona-Beschrän-
kungen waren die Arbeitstreffen der Part-
nerinstitutionen bislang auf digitale Forma-
te beschränkt. Nach fast einem Jahr gemein-
samer Arbeit konnte nun das erste Präsenz-
treffen in Mannheim stattfinden.

Im Rahmen des Projekts, das vom Eras-
mus+ Programm der Europäischen Union
kofinanziert wird, haben sich das Goethe-
Institut (Deutschland), Aliseo Liguria (Itali-
en), Scoala de Valori (Rumänien), Tracé
Brussel (Belgien) und die Stadt Mannheim
zusammengeschlossen, um eine ’Orientie-
rungs-Box’ mit Materialien und Lehrmodu-
len für Pädagoginnen und Pädagogen zu
schaffen. Die Mitglieder des Konsortiums
haben bereits in den vergangenen vier Jah-
ren im Rahmen der europaweiten StartNet
Initiative zum Übergang junger Menschen
von der Bildung in die Arbeitswelt, einer Ko-
operation des Goethe-Instituts und der Stif-
tung Mercator, zusammengearbeitet. Das
Projekt „Skills for Life“ geht noch einen
Schritt weiter und bündelt verschiedene
Ressourcen, Erfahrungen und Fachkennt-
nisse in den Bereichen Orientierung, Be-
rufsberatung, Bildungskooperation, werte-
basierte Bildung, Stärkung von Jugendli-
chen, berufliche Bildung und Lehrerausbil-

Europäische Partnerinstitutionen zu Gast in Mannheim
dung. Gemeinsam werden neue Methoden
und Materialien geschaffen, die in ganz Eu-
ropa angewandt werden sollen. Das Projekt
ist in der Abteilung Bildungsplanung/Schul-
entwicklung im Fachbereich Bildung veror-
tet.

Beim Treffen in Mannheim besprachen
die Beteiligten den Entwicklungsstand der
Arbeitspakete und trafen Vereinbarungen
für die nun anstehende Erprobungsphase an
den Schulen. Die ersten Ergebnisse werden
schon in diesem Monat in sogenannten Fo-
kusgruppen Praktikerinnen und Praktikern
aus dem Bildungsbereich vorgestellt und
mit diesen diskutiert. Im zweiten Schulhalb-
jahr 2021/22 findet dann die Pilotierung der
Materialien mit Lehrkräften sowie Schüle-
rinnen und Schülern in allen vier Ländern
statt.

„Die Frage nach den eigenen Stärken und
Kompetenzen ist für junge Menschen nicht
immer einfach zu beantworten. Dazu dann
noch das passende Ausbildungsangebot zu
finden, ist kein leichter Schritt. Durch den
europäischen Austausch können wir unsere
eigenen Erfahrungen in das Projekt einbrin-
gen und gleichzeitig von dem Wissen unse-
rer Partnerinnen und Partner profitieren“,
erläutert Bildungsbürgermeister Dirk Gru-
nert.

Weitere Informationen:

Weitere Informationen zum Projekt „Skills
for Life“ und den europäischen Kooperatio-
nen des Fachbereichs Bildung finden sich
unter www.mannheim.de/bildung-staer-
ken/lernen-in-europa.
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Messungen
derGeschwindigkeit

Die Stadt Mannheim führt von Montag, 15.,
bis Freitag, 19. November, in folgenden Stra-
ßen Geschwindigkeitskontrollen durch:

Am Stich - Ausgasse - Braunschweiger Al-
lee - Bürstadter Straße - C-Quadrate - D-
Quadrate - G-Quadrate - Johann-Schütte-
Straße - K-Quadrate (mit Johannes-Kepler-
Schule) - Kattowitzer Zeile (Schönauschule) -
Kriegerstraße (mit Gustav-Wiederkehr-
Schule) - Leinenstraße - Memeler Straße - M-
Quadrate - R-Quadrate (mit Mozartschule) -
Rudolf-Maus-Straße (Hans-Christian-Ander-
sen-Schule) - Sandhofer Straße - Schönauer
Straße - Spinnereistraße - U-Quadrate - Wil-
helm-Liebknecht-Straße (Almenhofschule)

Integrationsfonds
Südosteuropa2022

Im Rahmen des „Mannheimer Integrations-
fonds Südosteuropa“ können noch bis zum
28. November Anträge auf Förderung von
Projekten für und mit EU-Binnenzuwande-
rerinnen und -zuwanderern aus Südosteuro-
pa für das Jahr 2022 gestellt werden. Über
den Fonds können schwerpunktmäßig Maß-
nahmen gefördert werden, die die Begeg-
nung und das Zusammenleben im Stadtteil
fördern, bildungsbezogene Kinder- und Ju-
gendangebote schaffen, Eltern in ihren Erzie-
hungskompetenzen stärken sowie ge-
schlechterspezifische Unterstützungs- und
Stärkungsangebote anbieten. Ebenso förder-
fähig sind Maßnahmen, die Zugangsbarrie-
ren zu den Regelangeboten abbauen und
eine gesellschaftliche Teilhabe für die EU-
Binnenzuwandererinnen und -zuwanderer
befördern. Sämtliche Informationen sowie
die Antragsformulare sind unter www.mann-
heim.de/integrationsfonds abrufbar.

Vorlesefestzum
bundesweitenVorlesetag

Bereits zum 17. Mal beteiligt sich die Stadtbi-
bliothek Mannheim am bundesweiten Vorle-
setag der Stiftung Lesen. Ehrenamtliche Vor-
lesepatinnen und -paten lesen und erzählen
am Freitag, 19. November, von 9 bis 17 Uhr, in
der Kinder- und Jugendbibliothek (Dalberg-
haus N 3, 4), rund um das Motto „Freund-
schaft und Zusammenhalt“ für Kinder zwi-
schen drei und acht Jahren. Neun verschie-
dene Bücher stehen auf dem Programm. Vor-
mittags sind Schulklassen und Kindergarten-
gruppen eingeladen, nachmittags Eltern und
Kinder. Die Veranstaltung ist kostenlos und
findet nach den Vorgaben der aktuellen Co-
rona-Verordnung des Landes Baden-Würt-
temberg statt. Das Programm liegt in allen
Stellen der Stadtbibliothek zum Mitnehmen
aus und ist auf der Homepage zu finden:
www.mannheim.de/de/veranstaltung/bun-
desweiter-vorlesetag-in-der-kinder-und-ju-
gendbibliothek

Stadtbibliothekgeschlossen
Von Montag, 15. November, bis einschließ-
lich Mittwoch, 17. November, bleiben alle
Einrichtungen der Stadtbibliothek Mann-
heim (inklusive Stadtteilbibliotheken) wegen
dringender Serverarbeiten geschlossen. Für
die Dauer der Schließungszeit werden keine
Versäumnisgebühren berechnet. Ab Sams-
tag, 13. November, zirka 15 Uhr, bis ein-
schließlich Mittwoch, 17. November, stehen
alle digitalen Angebote (Bibliothekskatalog
OPEN / Opac-App, Metropolbib / Onleihe-
App, Filmfriend, Freegal, Pressreader, Pha-
se6, tigerbooks und Datenbanken) aufgrund
der Serverarbeiten ebenfalls nicht zur Verfü-
gung.

STADT IM BLICK gesichtslos – Frauen in der Prostitution
Die Mannheimer Beratungsstelle Amalie
zeigt in Zusammenarbeit mit den Reiss-En-
gelhorn-Museen ab 14. November die Son-
derausstellung „gesichtslos – Frauen in der
Prostitution“. Die Schau widmet sich einem
gesellschaftlichen Tabuthema. Frauen in der
Prostitution sind täglich damit konfrontiert,
ihre wahre Identität zu verbergen. In der Ge-
sellschaft verstecken sie ihr Gesicht, träu-
men „gesichtslos“ von einem anderen Le-
ben.

Ausgehend von Erfahrungsberichten be-
troffener Frauen präsentiert die Ausstellung
40 Schwarz-Weiß-Aufnahmen des Fotogra-
fen Hyp Yerlikaya. Er begleitete als Unter-
stützer des Projekts von Amalie die Frauen
zwei Jahre lang mit der Kamera. Mit dem
Mittel der Inszenierung sind eindrucksvolle
Bilder entstanden, die das „gesichtslose“ Da-
sein dieser Frauen innerhalb unserer Gesell-
schaft widerspiegeln. Die Anonymität und
der Schutz der Abgebildeten werden durch
das Tragen weißer Masken gewahrt. In den
Ausstellungstexten kommen sie selbst zu
Wort und berichten von ihren Erfahrungen,
Ängsten, Sorgen, aber auch Träumen und
Hoffnungen. Die Sonderausstellung ist bis
20. Februar 2022 im Museum Weltkulturen
D 5 der Reiss-Engelhorn-Museen zu sehen.
Die Schirmherrschaft übernimmt Staatsse-
kretärin Dr. Ute Leidig vom Ministerium für
Soziales, Gesundheit und Integration Ba-
den-Württemberg.

Prostitution stellt immer noch ein gesell-
schaftliches Tabuthema dar. Obwohl bereits
2002 die Sittenwidrigkeit der Prostitution
abgeschafft und 2017 das deutsche Prostitu-
iertenschutzgesetz in Kraft getreten ist,
führt die Mehrheit der Frauen ein Leben ab-
seits der sozialen Wahrnehmung. Anliegen
des Projekts ist es, die oftmals prekären Le-

bens- und Arbeitswelten von Prostituierten
in Deutschland sichtbar zu machen und ei-
nen öffentlichen Diskurs anzustoßen.

Viele Frauen in der Prostitution träumen
von einem besseren Leben und davon, ihr
bisheriges hinter sich zulassen. Oft haben sie
ihre Heimatländer verlassen, um der dorti-
gen Perspektivlosigkeit zu entkommen und
in Deutschland eine neue Existenz unter bes-
seren Bedingungen anzufangen. Doch die
Wirklichkeit sieht anders aus: Ihr Leben und
auch ihre Tätigkeit finden abseits der Gesell-
schaft und unter prekären Umständen statt.
Die Öffentlichkeit hat oft einen voyeuristi-
schen Blick auf Prostitution, wobei die ver-

Sonderausstellung in den Reiss-Engelhorn-Museen widmet sich gesellschaftlichem Tabuthema

borgenen Parallelwelten und die damit ver-
bundenen Belastungen unsichtbar bleiben.
Viele Frauen leiden besonders darunter,
dass sie ihre Tätigkeit und sprichwörtlich ihr
Gesicht verbergen müssen. Hieraus ent-
stand bei der Mannheimer Beratungsstelle
Amalie die Idee, eine Foto-Ausstellung zu
gestalten, die diesen Zwiespalt und das zer-
rissene Leben der Frauen zeigt.

Grundlage für die Ausstellung sind aufge-
zeichnete Interviews von Frauen, die in der
Prostitution arbeiten oder bereits ausgestie-
gen sind. Sie erzählen von ihren Ängsten, ih-
rem Alltag und ihren Sehnsüchten. Gerade,
weil diese Frauen ständig mit Diskriminie-

rung und Ächtung rechnen müssen, wurden
bei der Umsetzung der fotografischen Ge-
staltung Masken verwendet, um die Anony-
mität der insgesamt zehn dargestellten Frau-
en zu wahren. Der Fotograf Hyp Yerlikaya
hat sie von 2019 bis 2021 begleitet. Insge-
samt entstanden 1800 Fotos, aus denen 40
Arbeiten erstmals in der Ausstellung zu se-
hen sind. Es handelt sich nicht um klassische
Dokumentarfotografie. Jene Aufnahmen,
deren Bildinhalte die Grenzen des Zeigbaren
oder Aussprechbaren erreichen und sich
einer fotojournalistischen Dokumentation
entziehen, greifen bewusst auf das darstelle-
rische Mittel der Inszenierung zurück. Be-
gleitende Text-Dokumentationen klären
über das Thema „Prostitution“ auf, bieten
Fakten und Informationen zur Einordnung
und erzählen die anonymisierten biographi-
schen Geschichten der Frauen. Das kuratori-
sche Gesamtkonzept ist darauf ausgerich-
tet, Betrachtenden zu helfen, das Gezeigte
einzuordnen und zu verstehen.

Zur Schau „gesichtslos“ ist ein gleichna-
miger Begleitband erschienen. Er ist für 25
Euro an der Museumskasse erhältlich. Am 21.
November und am 19. Dezember gibt es um
11.15 Uhr öffentliche Führungen. Am 29. No-
vember findet in den Ausstellungsräumen
um 18 Uhr ein Tanzabend statt. Unter dem Ti-
tel „Autonomy of Pleasure“ drückt die Pro-
duktion auf innovative und unkonventionel-
le Weise Erotik und Lust in Bewegung aus
und hinterfragt unsere Sehgewohnheiten.
Der Eintritt zur Schau sowie zu den Begleit-
veranstaltungen ist kostenfrei.

Weitere Informationen:

Weitere Informationen sind unter
www.amalie-ausstellung.de zu finden.

Expertinnen und Experten
im Gespräch zu Long-Covid

Was wissen wir heute über das Phänomen
Long-Covid, dessen Ursachen noch nicht ge-
klärt sind? Wie können Betroffene Hilfe er-
halten? In einem Podiumsgespräch am 16.
November, ab 18 Uhr in der Mannheimer
Abendakademie teilen Expertinnen und Ex-
perten des Universitätsklinikums Heidel-
berg und des Zentralinstituts für Seelische
Gesundheit sowie eine Betroffene ihre Er-
fahrungen und ihr Wissen und geben Ant-
worten auf die wichtigsten Fragen.

Als Long-Covid, Post-Covid oder Post-Co-
vid-Syndrom werden unterschiedliche Be-
schwerden wie zum Beispiel Erschöpfung,
Atemnot, Konzentrationsstörungen, Kopf-,
Muskel- oder Gliederschmerzen bezeichnet.
Rund 10 Prozent aller Menschen, die an Co-

Vortrag in der Mannheimer Abendakademie
vid-19 erkrankt waren, erleben anschließend
während mehrerer Wochen oder auch Mo-
nate diese Long- bzw. Post-Covid-Sympto-
me. Sie sind oft belastend, führen zu Ein-
schränkungen im Alltag und können Ar-
beitsunfähigkeit und psychische Probleme
wie Depressionen nach sich ziehen. Viele
Betroffene sind im jungen bis mittleren Al-
ter und hatten keinen schweren Covid-19-
Verlauf.

Der Eintritt ist frei, die Plätze im Saal der
Mannheimer Abendakademie sind auf 50
begrenzt. Es gilt die 3G-Regel. Eine vorherige
Anmeldung für die Teilnahme ist erforder-
lich. Es gibt zudem einen Live-Stream auf
dem YouTube-Kanal der Abendakademie.
Die Veranstaltung bleibt dort abrufbar.

60. Jahrestag des Anwerbe-
abkommens mit der Türkei

Am 30. Oktober 1961 schloss die Bundesre-
publik Deutschland ein Anwerbeabkom-
men mit der Türkei. Anlässlich des 60. Jah-
restags lädt das MARCHIVUM am Don-
nerstag, 18. November, ab 18 Uhr zu einer
Festveranstaltung mit Fokus auf die türki-
sche Community ein.

Dabei werden die Aspekte Arbeit, Bil-
dung, (Stadt-)Geschichte, Herkunft, Kultur
und Politik näher beleuchtet. Im Hinblick
auf die zweite und dritte Generation stellt
sich auch die Frage: Wann verliert man ei-
gentlich seinen Migrationshintergrund?
Hochkarätige Fachleute erörtern diese
Themenfelder in zwei Gesprächsrunden,
die von Prof. Dr. Franz Egle und Gizem We-
ber vom Deutsch-Türkischen Institut für

Festveranstaltung im MARCHIVUM
Arbeit und Bildung e.V. moderiert werden.
Zudem halten Prof. Dr. Bettina Franzke
und Prof. Dr. Savas Genç zwei Impulsrefer-
ate.

Die Veranstaltung findet in Kooperation
mit dem Deutsch-Türkischen Institut für
Arbeit und Bildung e.V. und dem TECHNO-
SEUM statt. Im MARCHIVUM gelten die 3-
G-Regeln: genesen – geimpft – PCR getes-
tet. Der Eintritt ist frei. Eine Voranmeldung
per E-Mail an marchivum@mannheim.de
oder telefonisch unter 0621/293-7027 ist
erforderlich, da die Teilnehmendenzahl be-
schränkt ist. Zusätzlich wird die Veranstal-
tung (live-)gestreamt auf www.marchi-
vum.de. Der Stream ist dort bis 24. Novem-
ber abrufbar.

Impfung gegen Corona-Virus und Grippe zeitgleich möglich

Husten, Schnupfen, Fieber, Halsschmerzen
– das alles können Symptome sowohl von
Grippe (auch „Influenza“ genannt) als auch
von Covid-19 sein. Die Influenza tritt fast
ausschließlich während der kalten Jahres-
zeit von Oktober bis Ostern („O bis O“) auf.
Auch beim Corona-Virus ist gerade eine Zu-
nahme der Infektionen zu beobachten. Bei-
de Infektionskrankheiten verlaufen oft
symptomlos oder mild. Sie können aber in
einer geringen Zahl der Fälle auch zu
schwerwiegenden Lungenentzündungen
und auch zum Tod führen!

Die wegen der Corona-Pandemie einge-
führten Hygienemaßnahmen mit mehr Ab-
stand, Masken im Alltag und dem Fokus auf
eine gute Händehygiene haben im vergan-
genen Winter auch in Bezug auf die Häufig-
keit von Grippe-Erkrankungen gut gewirkt.
Im Vergleich zu den Vorjahren kam es zu
deutlich weniger Grippefällen. Vor Influen-
za können sich Bürgerinnen und Bürger
ebenso wie gegen Covid-19 wirksam durch
eine Impfung schützen.

Baden-Württemberg hat nach einem Be-
schluss der Gesundheitsministerkonferenz
und einer entsprechenden Stellungnahme
der Ständigen Impfkommission (STIKO) sei-
ne Impf-Empfehlungen angepasst. Impfun-
gen gegen das Corona-Virus und gegen
Grippe können nun zeitgleich vorgenom-
men werden. Mit Blick auf die umfangrei-

chen Daten zur Sicherheit und Verträglich-
keit der in Deutschland zugelassenen Co-
vid-19-Impfstoffe ist laut STIKO-Empfeh-
lung generell kein Mindestabstand mehr
zwischen einer Covid-19-Impfung und ande-
ren Impfstoffen erforderlich.

Auch bei Influenza gibt es Erkrankungen,
bei denen ein Krankenhausaufenthalt oder
sogar eine Beatmung auf Intensivstation er-
forderlich sein kann. Daher gilt: Je mehr
Menschen gegen Influenza geimpft sind,
desto weniger Krankenhaus- und Intensiv-
betten werden durch Influenza-Patientin-
nen und -Patienten belegt. Das heißt, sich
gegen Influenza impfen zu lassen, bedeutet
auch, die Ressourcen des Gesundheitssys-
tems zu schonen und Rücksicht auf andere
zu nehmen.

Die Ständige Impfkommission (STIKO)
des Robert Koch-Instituts empfiehlt die
Impfung generell für alle Personen über 60
Jahren. Insbesondere Bewohnerinnen und
Bewohner von Alten- und Pflegeheimen so-
wie Kinder, Jugendliche und Erwachsene
mit erhöhter gesundheitlicher Gefährdung
aufgrund einer Grunderkrankung, chro-
nisch Kranke aller Altersstufen und Medi-
zin- und Pflegepersonal sowie Schwangere
sollten geimpft werden. Schwangere neigen
aufgrund der während der Schwangerschaft
veränderten Immunantwort zu schweren
Influenza-Erkrankungen. Die durch die Imp-

Informationen der Ständigen Impfkommission (STIKO)
fung erzeugten Antikörper gehen im Mut-
terleib auf das Kind über und schützen die-
ses in den ersten Monaten nach der Geburt.
Daher besteht für alle gesetzlich Versicher-
ten dieser Gruppen bundesweit eine Kos-
tenübernahme der Krankenkassen für die
Influenza-Impfung.

In Baden-Württemberg geht man sogar
noch weiter: Das Ministerium für Soziales
und Integration rät allen Bürgerinnen und
Bürgern im Land zur Grippeschutzimpfung.
Die Krankenkassen übernehmen die Kosten
für alle Versicherten.

Influenza-Viren unterteilen sich in Influ-
enza A-Viren und Influenza B-Viren. Dar-
über hinaus verändern sich insbesondere
Influenza-A-Viren über die Zeit erheblich.
Deshalb wird allen Versicherten jährlich
eine Vierfach-Grippeschutz-Impfung ange-
boten. Diese schützt gegen die zwei Influen-
za-A- und zwei Influenza-B-Stämme, die für
die jeweilige Saison von der Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) prognostiziert
werden. Obwohl die Wirkung der Grippe-
impfung durch die ständigen Veränderun-
gen der Grippe-Viren jedes Jahr variiert und
daher nicht hundertprozentig vor der ech-
ten Grippe schützt, ist sie nach Aussage des
Robert Koch-Instituts die wirksamste Maß-
nahme, sich vor Grippe zu schützen.

Die Impfung schützt jedoch nicht vor
„normalen“ Erkältungen, die landläufig

ebenso als „Grippe“ oder „grippaler Infekt“
bezeichnet und durch andere Viren als Influ-
enza-Viren oder SARS-CoV2 verursacht
werden. Wenn sie bei Menschen mit Influ-
enza-Impfung auftreten, ist dies ein Grund
für die verbreitete Meinung, „gerade wegen
der Impfung krank geworden zu sein“ oder
„die Influenza-Impfung hat nichts genützt“.
Dies ist ein Irrglaube, denn wenn die echte
Influenza grassiert, haben auch andere Bak-
terien und Viren, die ähnliche Beschwerden
verursachen, Hochsaison. Durch die bei In-
fluenza-Impfung verwendeten so genann-
ten „Totimpfstoffe“ kann keine Erkrankung
ausgelöst werden.

Das Gesundheitsamt der Stadt Mann-
heim ruft alle Bürgerinnen und Bürger dazu
auf, sich gegen Influenza impfen zu lassen.
Auch im Verlauf der Grippewelle ist es noch
sinnvoll, sich impfen zu lassen. Mit einem
Impfschutz kann zirka zwei Wochen nach
Impfung gerechnet werden.

Am besten sollten die Bürgerinnen und
Bürger baldmöglichst einen Termin bei der
Hausärztin oder beim Hausarzt vereinbaren
und dann den Impfausweis gleich mitneh-
men. Bei dieser Gelegenheit können auch
andere Impfungen aufgefrischt oder über-
prüft werden, ob ältere Menschen zusätz-
lich gegen Pneumokokken, den Erreger von
Lungenentzündungen, geimpft werden soll-
ten.
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Räume für Künstler*innen schaffen

Die Bildenden Künstler*innen mussten wäh-
rend der letzten Jahre in Mannheim immer
wieder umziehen. Darüber hinaus suchen
viele von ihnen bei steigenden Mieten er-
folglos nach Atelierräumen. Selbst kleine
Räume sind meistens unerschwinglich ge-
worden und die wenigen günstigen Immobi-
lien befinden sich oft in einem unzumutba-
ren Zustand. Die GRÜNE Gemeinderatsfrak-
tion gibt nun den Anstoß, ein Kunst- und
Atelierhaus in Mannheim einzurichten. Dazu
haben wir einen Antrag bei der letzten Ge-
meinderatssitzung im Oktober eingereicht.

Auch wenn der aktuelle städtische Haus-
halt für 2022 wenig Spielraum für ein solches
Projekt bietet, wollen wir GRÜNE doch mit-
telfristig zu einer dauerhaften Lösung kom-
men. Bis dahin gilt es beispielsweise über
Zwischennutzung von Leerstand akute Ab-
hilfe zu schaffen. Die Künstler*innen im Ate-
lierhaus in der Güterhallenstraße müssen die
Räume schon nächstes Jahr wieder verlassen.
Was dort entstanden ist, darf aber nicht ver-
loren gehen, zumal etliche der dort angesie-
delten Künstler*innen erst vor kurzem das
Trafohaus in Käfertal verlassen mussten.

In Mannheim und der Region gibt es viele
hervorragende Bildende Künstler*innen. Sie
in der Stadt zu halten, ist das Anliegen unse-
rer GRÜNEN Kommunalpolitik. Daher wol-
len wir, dass die Stadtverwaltung einen Be-
darfsbericht zu den benötigten Atelierräu-
men, inklusive Anzahl, Quadratmeter und

Kunst- und Atelierhaus in Mannheim einrichten

Beschaffenheit, für Bildende Künstler*innen
in Mannheim erstellt. Darüber hinaus bitten
wir darum, die Kosten für ein städtisches
Kunst- und Atelierhaus bei Anmietung oder
Neubau zu berechnen, um Zahlen für lang-
fristige Lösungen zu haben. Auch für die
Werkstatt des BBK, die derzeit noch in der
Alten Feuerwache untergebracht ist, muss
eine räumliche und, möglichst gut erreichba-
re Lösung gefunden werden. Gleiches gilt für
die Freie Kunstakademie, im Moment noch
im Herschelbad zu finden, die über kurz oder
lang neue Räumlichkeiten benötigt.

Man sieht an der schwierigen Situation,
dass es dringend Maßnahmen braucht, um
den vielen hervorragenden Künstler*innen
Räume und Möglichkeiten für ihre Arbeit zu

geben. Sie sind ein Schatz, der nicht für die
Stadt verloren gehen darf. Die Freie Kunst-
szene hat Aufmerksamkeit und Anerken-
nung verdient. Denn was wäre Mannheim
ohne seine Kunst und Kultur.

Dr. Angela Wendt, die kulturpolitische Spre-
cherin der Fraktion
und Gerhard Fontagnier, stellvertretender
Fraktionsvorsitzender und Sprecher für die
Freie Kulturszene.

Haben Sie Interesse an weiteren Informa-
tionen? Sie finden uns im Rathaus E 5, 68159
Mannheim und erreichen uns telefonisch un-
ter 0621-293 9403, per Mail unter grue-
ne@mannheim.de sowie im Internet unter
www.gruene-fraktion-mannheim.de

Fraktion im Gemeinderat

GRÜNE

STIMMEN AUS DEM GEMEINDERAT Bereitschaftspflegefamilien
für die Kleinsten gesucht

Kinder bis sechs Jahre, die aufgrund einer
akuten Krisensituation nicht in ihren Famili-
en bleiben können, werden bis zur Klärung
der familiären Verhältnisse zeitlich befristet
in einer Bereitschaftspflegefamilie betreut.
Das Jugendamt Mannheim sucht Familien,
die vorwiegend Säuglinge und Kleinkinder
für eine befristete Zeit aufnehmen. Damit
helfen sie den betroffenen Säuglingen und
Kleinkindern, während das Jugendamt die
krisenhaften familiären Verhältnisse der El-
tern überprüft, Rückkehroptionen zu ihnen

abwägt oder Unterbringungsalternativen in
langfristige Pflegefamilien einleitet. Ein In-
formationsgespräch für an der Bereitschafts-
pflege interessierte Familien wird am Mitt-
woch, 17. November, 18 Uhr angeboten. In-
teressierte werden um vorherige Anmeldung
per E-Mail an pflegekinderdienst@mann-
heim.de gebeten. Die Modalitäten für das In-
formationsgespräch werden ihnen anschlie-
ßend mitgeteilt. Zusätzliche Informationen
zur Bereitschaftspflege sind unter
www.mannheim.de/pflegekind zu finden.

Informationsveranstaltung für interessierte Familien

Trans*Aktionswochen
Rhein-Neckar 2021

Im November 2021 finden in der Rhein-Ne-
ckar-Region wieder die „Trans*Aktionswo-
chen Rhein-Neckar“ statt, die den „Interna-
tional Transgender Day of Remembrance“
am 20. November umrahmen. Während der
„Transgender Day of Remembrance“ auf
trans*feindliche Gewalt und Diskriminierung
aufmerksam macht, ist das Ziel der Trans*Ak-
tionswochen für trans und nicht-binäre Men-
schen und die Vielfalt geschlechtlicher Iden-
titäten sowie deren Ausdrucksformen zu
sensibilisieren und darüber aufzuklären.

Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz erklärt
zu den Trans*Aktionswochen: „Durch die
Ausrufung der Stadt Mannheim als Freiheits-
raum für LGBTIQ-Personen im Juli 2021 wur-
de ein sichtbares Zeichen für die Offenheit
und das respektvolle Zusammenleben in
Vielfalt in Mannheim gesetzt. Die Trans*Ak-
tionswochen und gerade der Gedenkmarsch
für die Opfer von transfeindlicher Gewalt
stellen sich entschieden gegen gruppenbezo-
gene Menschenfeindlichkeit und Diskrimi-
nierung, wie die Stadt Mannheim es mit der

Ausrufung noch einmal bekräftigt hat.“
Die Trans*Aktionswochen Rhein-Neckar

werden auch in diesem Jahr von der LSBTI-
Beauftragung der Stadt Mannheim zusam-
men mit dem Amt für Chancengleichheit der
Stadt Heidelberg finanziell unterstützt und in
Zusammenarbeit mit Vereinen und Initiati-
ven aus Mannheim und Heidelberg organi-
siert. Aufgrund der Corona-Pandemie findet
das Programm je nach Format in Präsenz
oder online beziehungsweise teilweise auch
als Hybridveranstaltung statt. Weitere Infor-
mationen und aktuelle Hinweise gibt es on-
line unter www.mannheim.de/lsbti.

Der jährliche Gedenkmarsch zur Erinne-
rung an die Opfer von transfeindlicher Ge-
walt hat in Mannheim bereits Tradition. Der
Gedenkmarsch beginnt am Samstag, 20. No-
vember, um 18 Uhr am Paradeplatz. Er wird
veranstaltet vom Transtreff Mannheim und
der LSBTI-Beauftragung der Stadt Mann-
heim. Trans*Pride-Flaggen sind explizit er-
wünscht. Kerzen stellen die Organisator*in-
nen.

Grünabfallsammlung in Mannheim

Beim Zurückschneiden von Büschen und He-
cken sowie beim Laubkehren fallen Grünab-
fälle an, die bei der kostenlosen Grünabfall-
sammlung des Stadtraumservice Mannheim
bis zum 8. Dezember abgeholt werden. Die
jeweiligen Termine stehen im Abfallkalender
und sind online unter www.stadtraumser-
vice-mannheim.de abrufbar.

Der Grünschnitt landet anschließend auf
dem ABG-Kompostplatz Friesenheimer Insel
und wird zu hochwertigem Biokompost ver-
arbeitet. Um die Qualität des Biokomposts
garantieren zu können, darf jedoch kein Plas-
tik enthalten sein. Deshalb ist es wichtig,
dass die Bürgerinnen und Bürger den Grün-
abfall in einem Jutesack, den es kostenlos bei
der Stadt Mannheim gibt, oder gebündelt
bereitlegen. Ansonsten müssen Plastiksäcke
und andere Fremdstoffe bei der Annahme
aufwändig von Hand aussortiert werden.
Denn, nicht aussortiertes Plastik wird bei der
weiteren Verarbeitung zu kleinsten Teilchen
gehäckselt und das im Kompost enthaltene
Mikroplastik könnte sich dann im Boden an-
reichern.

Aus diesem Grund bittet der Stadtraum-
service, folgende Punkte zu beachten:
1) Grünabfälle keinesfalls in Plastiksäcken an
den Straßenrand stellen. Kostenlose Jutesä-
cke, vor allem geeignet für das gesammelte
Laub, gibt es bei beiden Recyclinghöfen,
beim Kundencenter des Stadtraumservice
Mannheim in der Käfertaler Straße 248 und

Informationen des Stadtraumservice

bei den Bürgerservices.
2) Keine Sammelgefäße wie Eimer oder han-
delsübliche Grünschnittbehälter bereitstel-
len. Sie werden von den Müllwerkern aus
Gründen des Arbeitsschutzes nicht ausge-
leert und zurückgestellt.
3) Die Äste und Sträucher sollten auf eine
Länge von höchstens 1,50 Meter gekürzt und
der Grünschnitt mit Schnüren aus Naturma-
terialien gebündelt werden. Insbesondere
dorniges Material kann nur gut gebündelt
mitgenommen werden. Ausgeschlossen von
der Sammlung sind Äste mit einem Durch-
messer größer als zehn Zentimeter.
4) Der Grünschnitt sollte am Abholtag bis
6.30 Uhr am Fahrbahnrand platziert werden.
5) Grünabfälle werden ausschließlich vom
Grünabfallfahrzeug mitgenommen, nicht bei
der Biotonnentour. Sie dürfen nicht im Wald
oder in öffentlichen Grünanlagen entsorgt
werden.

Wer die Grünabfallsammlung verpasst
hat, kann beim ABG-Kompostplatz Friesen-
heimer Insel auch größere Mengen abgeben.
Kleinmengen bis ein Kubikmeter können im
Süden Mannheims bei der Firma Mineralix,
Ruhrorter Straße 54-58 im Rheinauer Hafen
angeliefert werden. Den Biokompost gibt es
übrigens bei den Recyclinghöfen und beim
ABG-Kompostplatz direkt zu kaufen – ent-
weder im 40-Liter-Sack oder im 30-Liter-
Pfandeimer. Größere Mengen gibt es auch
lose.

Kindertageseinrichtungen in Mannheim

Kitas und Kigas sind eine Pflichtaufgabe der
Kommunen (im Auftrag des Gesetzgebers).
Seit 1996 besteht ein Rechtsanspruch auf ei-
nen Kigaplatz und seitdem 1.8.2013 ein
Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz. Die Fi-
nanzierung erfolgt über den Finanzausgleich.
Die Errichtung und der Betrieb erfolgte bis da-
to durch die Wohlfahrtsverbände, die Kirchen
oder notfalls durch die Kommunen selbst. Al-
so durch gemeinnützige und nichtgewinnori-
entierte Einrichtungen.

Doch still und leise wird aktuell eine legale
Hintertüre aufgetan und gewinnorientierte
Firmen bieten sich an, Kindertageseinrichtun-
gen zu errichten, andere auch, sie zu betrei-
ben. Die Leidtragenden sind die Eltern, wel-
che bei einer gewinnorientierten Kita oder Ki-
ga natürlich einen höheren Beitrag bezahlen
müssen. Dies auch unter der Tatsache, dass
Eltern sich keinen Wunschplatz aussuchen
können, sondern einen Platz zugewiesen be-
kommen, im ungünstigen Fall bei einem ge-

Rote Karte für das Rathaus!

winnorientierten Betreiber.
Was bringt Investoren dazu, sich auf einmal

in der sozialen Daseinsvorsorge zu engagie-
ren? Nächstenliebe sicher nicht. Die Ursache
liegt bei der EZB und deren Zinspolitik. Die
EZB berechnet den Geschäftsbanken für de-
ren Einlagen einen Zinssatz von minus 0,5%.

Fraktion im Gemeinderat

AFD
Bei Abrufung der Einlage wird der nominale
Betrag um 0,5% gekürzt. Analog bekommt der
kleine Sparer auf sein Sparbuch keine Zinsen
mehr und durch die Inflation (dank EZB) sinkt
die Kaufkraft des Ersparten. Investoren haben
es in solch einem Umfeld extrem schwer, eine
sichere Rendite zu erzielen.

In solch einem Umfeld dürfen und können
wir nicht hergehen und Investoren durch Bau
oder Betrieb von Kitas oder Kigas quasi auf
dem Silbertablett eine risikofreie Rendite an-
bieten.

Nach meinem Verständnis gehören Kitas
und Kigas zur sozialen Daseinsvorsorge. Der
Bau und der Betrieb von Kitas und Kigas sollte
daher nur Einrichtungen erlaubt sein, welche
explizit keine Gewinnerzielungsabsicht ha-
ben. Natürlich nur unter Einhaltung der Subsi-
diarität und der gesetzlichen Regeln, die auch
für die Stadt Mannheim gelten und zusätzli-
che Privatangebote nicht ins Umland vergrä-
men.

Mein Credo: Alles hinterfragen, selbst den-
ken und eigene Meinung bilden!

Ihr
Dr. Lehnert, Stadtrat AfD

Mannheim neu entdecken

In Mannheim sind dieser Tage die Türen in
die Vergangenheit mit der Technik der Zu-
kunft geöffnet worden. Typisch Mannheim!

Damit haben wir jetzt wahrlich die Nase
vorne – und zwar deutschlandweit. Unseren
Stadthistorikerinnen und Stadthistorikern
im Marchivum ist mit hochspezialisierter di-
gitaler Technik nämlich eine geniale Präsen-
tation gelungen, in der wir unsere Stadt mit
dreidimensionalen Projektionseffekten
durch die Jahrhunderte medial erwandern
können.

Das Stöbern in den Beständen geschieht
nun nicht länger in verstaubten Akten und
Handschriften, nein es wird zum Leben er-
weckt. Mannheim, wie es sich von der Grün-
dung bis zum heutigen Tag entwickelt hat,
mit seinen großen Persönlichkeiten, seiner
industriellen und wirtschaftlichen Entwick-
lung, seinen Erfinderinnen und Erfindern,
seinen Zugewanderten, seiner Arbeiter- und

Typisch Mannheim! Aktuelle Ausstellung im Marchivum

Unternehmerschaft, seinen Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftlern und seiner rei-
chen Kultur. Das ist spannend, unterhaltsam
und lehrreich zugleich.

Immer wieder stößt man in dieser großen

Fraktion im Gemeinderat

SPD
bewegten Erzählung über unsere Stadt auf
Gebäude, die auch heute noch an ihrem Platz
stehen. Man kennt sie, weil wir ihnen täglich
begegnen und weil sie herausragen aus der
modernen Architektur. In wie vielen dieser
historischen Gebäude wurde Mannheimer
Geschichte geschrieben? Sie sind es, die Er-
innerung, Identität und Atmosphäre schaf-
fen. Das alles sind wir – unsere gemeinsame
Geschichte.

Wie gut, wenn wir aufmerksam mit unse-
rer Historie umgehen, diese Denkmale
schützen und unsere Stadt dennoch bestän-
dig weiter entwickeln.

Sie wollen den Denkmalschutz in Mann-
heim unterstützen? Unterzeichnen Sie unse-
re Initiative: spdmannheim.de/denkmal-
schutz oder melden Sie sich per Email:
spd@mannheim.de oder Telefon 0621/293
2090 an.

Die Fraktionen, Gruppierungen und Einzelstadträtinnen
bzw. Einzelstadträte übernehmen die inhaltliche Verant-
wortung für ihre Beiträge.

Rechtlicher Hinweis

Die GRÜNE Gemeinderatsfraktion setzt sich für die Einrichtung eines Kunst- und Ate-
lierhauses ein

FOTO: STADT MANNHEIM

Stadtrat Dr. Lehnert

Stadträtin Helen Heberer, Sprecherin für
Denkmalschutz
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Bürgerbeteiligung zur
Erweiterung des Alten Meßplatzes Süd

Auf dem südlichen Gelände des Alten Meß-
platzes entsteht in den kommenden Jahren
das Forum Deutsche Sprache. Für die Stadt
Mannheim bedeutet dies eine Chance, den
Alten Meßplatz freiraumplanerisch weiter-
zuentwickeln und den Zugang zum Neckar
zu verbessern, sodass ein zentraler Aufent-
haltsort für Anwohnerinnen und Anwoh-
ner, aber auch für Besucherinnen und Besu-
cher geschaffen wird.

Nach der Bekanntmachung der Ergebnis-
se des Hochbauwettbewerbs zum Forum
Deutsche Sprache bereitet die Stadt nun
ein Vergabeverfahren zur Planung der mitt-
leren südlichen Fläche des Alten Meßplat-
zes vor. Hierzu soll die Bürgerschaft früh-
zeitig mit eingebunden werden. Insgesamt
sind im Laufe des Vergabeverfahrens drei
moderierte Bürgerworkshops geplant. Im
ersten Workshop möchten Baubürgermeis-
ter Ralf Eisenauer und der Fachbereich
Geoinformation und Stadtplanung zusam-
men mit dem Fachbereich Demokratie und
Strategie frühzeitig informieren, welche
Entwicklungsmöglichkeiten am südlichen
Alten Meßplatz bestehen und bittet Inter-
essierte um Anregungen und Hinweise. Die
Ergebnisse dieser Beteiligung fließen in die
Auslobung des Vergabeverfahrens und de-
ren Aufgabenstellung ein.

Der Beteiligungsprozess startet am Frei-
tag, 19. November, um 16 Uhr mit einem
Spaziergang auf dem Alten Meßplatz am
Platzhaus. Am Samstag, 20. November, er-
öffnet Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz
im MARCHIVUM den ersten Bürgerwork-
shop als Präsenzveranstaltung. Dieser fin-

Zentraler Aufenthaltsort in Mannheim soll geschaffen werden

det von 10 bis 14 Uhr statt. Zu den Veran-
staltungen sind alle Bürgerinnen und Bür-
ger des Stadtteils Neckarstadt-West und
Neckarstadt-Ost sowie sonstige Interes-
sierte herzlich eingeladen. Der Bürgerwork-
shop findet unter der 3G-Regelung
(geimpft, genesen, mit PCR-Test getestet)

statt. Die Teilnehmendenzahl ist begrenzt
und eine Anmeldung ist zwingend erforder-
lich. Informationen zur Teilnahme sowie
der Zugangslink zur Anmeldung sind auf
dem Beteiligungsportal unter www.mann-
heim-gemeinsam-gestalten.de/alter-mess-
platz-sued zu finden.

Erfolgreiche Reinigungswoche 2021
Unter dem Motto „Putz’ Deine Stadt raus!“
greift jedes Jahr ein Teil der Mannheimer
Bürgerschaft zu Sack und Zange, um die
Stadt sauberer und lebenswerter zu machen.
Die Reinigungswoche ist mit einem Wettbe-
werb verbunden. In den Kategorien Vereine,
Schulen, Kindergärten, Jugendhäuser und
Stadtteile wurden Geldpreise ausgelobt. Der
gemeinsame Stadtputz fand dieses Jahr vom
25. September bis 2. Oktober bereits zum 17.
Mal statt.

8.338 Menschen beteiligten sich an der
diesjährigen Reinigungswoche. Mitgemacht
haben 38 Schulen und 25 Kindergärten. Das
sind zwar weniger als im Jahr 2019, als über
10.000 Freiwillige mitputzten, aber auch in
diesem Jahr waren unter den Teilnehmenden
über zwei Drittel Kinder oder Jugendliche.
Bürgermeister Dirk Grunert: „Großartig,
dass wieder so viele Schulen und Kindergär-
ten mitgeputzt haben. Die jungen Menschen
lernen dadurch frühzeitig Abfallvermeidung,
Umweltschutz und verantwortungsvolles
Verhalten.“ Ein Hauptziel der Reinigungswo-
che ist es, die Mannheimer Bevölkerung für
die Sauberkeit in ihrer Stadt zu sensibilisie-
ren und sie zu motivieren, die zahlreichen
Abfallkörbe zu nutzen. 2021 wurden 8,26
Tonnen Unrat eingesammelt. 202 Gruppen
zogen los und befüllten 1.010 orangefarbene
Säcke mit herumliegenden Abfällen, die von
der Müllabfuhr abgeholt wurden.

Markus Roeingh, Leiter des Stadtraumser-
vice Mannheim, bedankte sich bei allen, die
in diesem Jahr tatkräftig mitgeholfen haben,
darunter auch 57 Vereine, die zum Teil schon
seit Jahren dabei sind. „Jede einzelne Person,
die mitputzt, zählt. Sie alle leisten einen
wichtigen Beitrag zu einer sauberen Stadt,
damit wir uns in Mannheim wohlfühlen“, be-
tonte er bei der Preisvergabe vergangene
Woche. Unter allen teilnehmenden Gruppen
in den Kategorien Kindertagesstätten, Schu-

len, Jugendhäuser, Vereine und Stadtteile
wurden Geldpreise verlost. Zusätzlich gab es
viele attraktive Erlebnisgutscheine zu gewin-
nen, die von Sponsoren gestiftet wurden.

Der erste Platz einer Kategorie bekam je-
weils 400 Euro, der zweite Platz 300 Euro,
der dritte Platz 200 Euro, der vierte Platz 100
Euro und der fünfte Platz 50 Euro. Unter den
Jugendhäusern wurde ein Sonderpreis ver-
liehen.

Den ersten Preis unter den 38 teilnehmen-
den Schulen gewann die Neckarschule, den
zweiten die Uhland-Grundschule. Dritter
wurde die Diesterweg-Grundschule, Platz
vier ging an die Astrid-Lindgren-Schule, ge-
folgt vom Elisabeth-Gymnasium auf Platz
fünf. Bei den 25 Kindertagesstätten lag das
Kinderhaus Neckarstadt-West vor dem Ka-
tholischen Kindergarten St. Josef, dem Kin-
dergarten Ladenburger Straße, der Espira
Kinderbetreuung Mannheim Franklin und
dem Wespinstift Kinderhaus Storchennest.

57 Vereine mobilisierten in diesem Jahr ih-
re Mitglieder. Der Caritasverband Street-
work belegte in dieser Kategorie den ersten
Platz, gefolgt vom SC Käfertal und der Ge-
schichtswerkstatt Käfertal e.V., die gemein-
sam mit dem Freundeskreis der Gottfried-
Keller-Bücherei teilnahm. Platz vier ging an
den Stadtteilverein Neuostheim und Platz
fünf an den Freireligiösen Wohlfahrtsver-
band Baden e.V. Ortsverband Mannheim.

Bei den Stadtteilen war die Gartenstadt
am aktivsten und gewann den ersten Preis.
Hochstätt wurde Zweiter und die Schwetzin-
gerstadt belegte den dritten Platz. Platz vier
ging nach Neuhermsheim und Platz fünf an
den Stadtteil Schönau. Unter den vier Ju-
gendhäusern, die sich an der diesjährigen
Reinigungswoche beteiligten, durfte sich das
Jugendhaus Schönau freuen. Das Engage-
ment der Jugendlichen zahlte sich mit dem
Sonderpreis über 400 Euro aus.

Änderung beim Fall- und Kontaktpersonenmanagement in den Gesundheitsämtern

Die Gesundheitsämter in Baden-Württem-
berg konzentrieren sich künftig noch stärker
auf größere Ausbruchsgeschehen und den
Schutz vulnerabler Gruppen, beispielsweise
in Alten- und Pflegeheimen. Das bedeutet,
dass ab sofort positiv auf das Corona-Virus
getestete Personen nicht mehr routinemäßig
von den Gesundheitsämtern kontaktiert wer-
den. Nichtsdestotrotz gilt für sie die entspre-
chende Absonderungspflicht, die auch wei-
terhin von den Behörden kontrolliert wird.

„Oberstes Ziel ist es, Ausbruchsgeschehen
einzudämmen und den Schutz vulnerabler
Personengruppen sicher zu stellen“, so der
Amtschef des Sozialministeriums, Prof. Dr.
Uwe Lahl. „Die Ermittlung von Fällen und

Meldung des Landes Baden-Württemberg
Kontaktpersonen muss daher dort gewähr-
leistet werden, wo Personen besonders ge-
fährdet sind, wie beispielsweise in Altenhei-
men und Pflegeeinrichtungen.“

Auch mit Blick auf die Belastung der Ge-
sundheitsämter, die neben dem Infektions-
schutz noch weitere Aufgaben haben, ist die-
se Fokussierung beim Fall- und Kontaktper-
sonenmanagement erforderlich. Das bedeu-
tet, dass – bis auf größere Ausbruchssituatio-
nen und Infektionsgeschehen in vulnerablen
Gruppen – positiv getestete Personen und
enge Kontaktpersonen nicht mehr routine-
mäßig von den Gesundheitsämtern kontak-
tiert werden. „Die Pflicht zur Einhaltung der
geltenden rechtlichen Regelungen bleibt

aber bestehen, es erfolgt weiterhin eine Kon-
trolle durch die Ortspolizeibehörden. Wich-
tig ist zudem die Einhaltung der AHA+L Re-
geln“, betont Amtschef Lahl.

Es gelten folgende Empfehlungen und
rechtlichen Regelungen:

- Personen mit Symptomen einer akuten
Atemwegsinfektion sollten sich auf eine In-
fektion mit dem Corona-Virus testen lassen.
Da derzeit ebenso viele andere Erreger kur-
sieren, kommen auch andere Ursachen in Be-
tracht. Kostenfreie Testmöglichkeiten für
Personen mit Corona-Symptomen sind unter
www.kvbawue.de/buerger/notfallpra-
xen/corona-anlaufstellen zu finden.

- Personen mit einem positiven Antigen-

Schnelltest oder PCR-Test müssen sich in
häusliche Absonderung begeben. Diese be-
trägt in der Regel 14 Tage. Informationen sind
unter www.baden-wuerttemberg.de/de/ser-
vice/aktuelle-infos-zu-corona/fragen-und-
antworten-rund-um-corona/faq-quarantae-
ne oder unter www.infektionsschutz.de/co-
ronavirus/fragen-und-antworten/quaran-
taene-und-isolierung zu finden. Wer keine
Symptome hat und geimpft ist, kann sich
nach fünf Tagen per PCR-Test freitesten und
dann die Absonderung beenden, wenn das
Ergebnis negativ ist.

- Ungeimpfte Haushaltsangehörige von
positiv getesteten Personen müssen eben-
falls für 10 Tage in Absonderung. Diese kann

vorzeitig beendet werden
• durch einen negativen PCR-Test ab Tag 5

der Absonderung, für Schülerinnen und
Schüler und regelmäßig getestete Kita-Kin-
der genügt ein Antigen-Schnelltest,

• durch einen negativen Antigen-Schnell-
test ab Tag 7 der Absonderung.

- Personen, die Kontakt zu einer positiv ge-
testeten Person hatten, sollten Kontakte wei-
testgehend reduzieren und beim Auftreten
von Symptomen ärztlichen Rat einzuholen
und sich testen lassen.

- Einrichtungen in denen vulnerable Perso-
nen betreut werden, sollen sich beim Auftre-
ten von Corona-Fällen mit dem zuständigen
Gesundheitsamt in Verbindung zu setzen.

Ausschreibungen der Stadt Mannheim
Öffentliche Ausschreibungen der Stadt Mannheim finden Sie unter

www.auftragsboerse.de.

Dort können Sie alle Ausschreibungsunterlagen kostenlos abrufen!
Es ist Ziel der Stadt Mannheim die Umsetzung der elektronischen Vergabe weiter zu stärken.

Um die Vergabevorgänge zwischen Auftraggeber und Bietern möglichst einfach und effizient zu
gestalten, hat sich die Stadt Mannheim der E-Vergabeplattform der

Metropolregion Rhein-Neckar angeschlossen.

Profitieren Sie von dem zentralen Zugang
und der Möglichkeit der elektronischen
Angebotserstellung und registrieren Sie sich!

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Öffentliche Bekanntmachung

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates
am Donnerstag, den 18.11.2021 um 16:00 Uhr

im Congress Center Rosengarten, Arnold Schönberg Saal
Rosengartenplatz 2, 68161 Mannheim

Zuschauer*innen müssen sich vorab per Mail unter 15.21.GRFA@mannheim.de anmelden.
Die Anzahl der Zuschauer*innen ist auf 20 begrenzt.

Zuschauer*innen können nicht an der Sitzung im Rosengarten teilnehmen, stattdessen wird
die Sitzung per Livestream in den Raum 52/53 im Stadthaus N 1 übertragen.

Es besteht auch die Möglichkeit, die Sitzung via Livestream im Internet (https://www.mann-
heim.de/livestream-gemeinderat) zu verfolgen.

Tagesordnung:
1 Aktuelle Situation zu Corona

2 Haushaltsplan und Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022
Etatreden der Fraktionsvorsitzenden der Gemeinderatsfraktionen:
- GRÜNEN
- SPD
- CDU
- LI.PAR.Tie.
- Freien Wähler - ML

- AfD
- FDP / MfM

3 Änderung in der Besetzung der sachkundigen Einwohner im Ausschuss für Sport und Freizeit
3.1 Neuberufung der Mitglieder des Verwaltungsausschusses der Agentur für Arbeit Mannheim

4 Richtlinien der Stadt Mannheim betreffend den Aktionsfonds zur Stärkung zivilgesellschaftli-
chen Engagements gegen Rechtsradikalismus, Muslimfeindlichkeit, Antisemitismus und Antizi-
ganismus

5 Dreivierteljahresbericht 2021 - Bericht über den Haushaltsvollzug im Konzern Stadt Mannheim
- Kernverwaltung, Beteiligungen

6 Feststellung des Jahresabschlusses 2020 der Stadt Mannheim

7 Gründung des Grundschulbezirks Spinellischule und Neuordnung der Schulbezirke Albrecht-
Dürer-Schule, Bertha-Hirsch-Schule und Brüder-Grimm-Schule

8 -abgesetzt-

9 Neubestellung der Mitglieder des Gutachterausschusses für die Ermittlung von Grund-
stückswerten nach dem Baugesetzbuch im Stadtgebiet Mannheim

10 Bevölkerungsprognose 2040 in kleinräumiger Gliederung

11 Zur Sitzung des Gemeinderates eingereichte Anträge der Fraktionen

12 Abfrage des Quorums für Anträge nach § 14 Geschäftsordnung für den Gemeinderat der Stadt
Mannheim ohne Aussprache

13 Anfragen

14 Anregungen und Mitteilungen an die Verwaltung

Bekanntmachung (nach § 74 Abs. 4 LVwVfG)
Regierungspräsidium Karlsruhe

Radschnellverbindung Mannheim – Weinheim, Teilabschnitt von Feudenheimer Straße bis
Völklinger Straße einschließlich AnbindungswegVogelstang undWallstadt

Das Regierungspräsidium Karlsruhe als Planfeststellungsbehörde hat mit Beschluss vom
29.10.2021, Az.: 17-0513.2-G. Mannheim/13, den Plan für das obige Straßenvorhaben festgestellt.

Der Planfeststellungsbeschluss hat den Neubau der Radschnellverbindung Mannheim –Weinheim,

Teilabschnitt von Feudenheimer Straße bis Völklinger Straße einschließlich Anbindungsweg Vogel-
stang und Wallstadt zum Gegenstand. Er umfasst insbesondere die folgenden Maßnahmen:

- Neubau eines Radweges mit begleitendem Gehweg (Radschnellverbindung)
- Anbindungsweg Richtung Vogelstang und Wallstadt, überwiegend als gemeinsamer Geh- und
Radweg
- Neubau Unterführung „Am Aubuckel“
- Sicherung und Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen
- Neubau Brückenbauwerk über die Sudetenstraße
- Anpassungen an Fahrleitungsanlagen der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
- Entwässerung Straßenoberflächenwasser
- Anlage von landschaftspflegerischen Vermeidungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
- Rückbau eines Bestandsweges nördlich der Straße „Am Aubuckel“

Eine Ausfertigung des Planfeststellungsbeschlusses mit einer Rechtsbehelfsbelehrung und einer
Ausfertigung des festgestellten Planes liegen in der Zeit vom 22.11.2021 bis einschließlich
06.12.2021 beim Bürgermeisteramt der Stadt Mannheim im Technischen Rathaus Mannheim im 1.
Obergeschoss des Verwaltungsgebäudes Glücksteinallee 11 in 68163 Mannheim während der
Dienstzeit zur Einsichtnahme aus.

Zum Schutz gegen die Ausbreitung desVirus SARS-CoV-2/COVID-19 gelten für die Einsichtnahme
folgende Verhaltensregeln:
Der Zugang zum Gebäude sowie die Einsichtnahme ist nur mit Tragen einer medizinischen Maske
oder einer FFP2-/KN95-/N95-Maske gestattet, wenn dies nicht aus medizinischen Gründen oder
aus sonstigen zwingenden Gründen unzumutbar ist. Die Schutzmaske ist von den Einsichtnehmen-
den selbst mitzubringen. Zu anderen Personen ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten.
Bitte beachten Sie auch die weiteren von der Stadt Mannheim erlassenen Schutzmaßnahmen. Im
Übrigen sind die in der aktuell gültigen Verordnung der Landesregierung über infektionsschützende
Maßnahmen gegen die Ausbreitung desVirus SARS-CoV-2 (Corona-Verordnung – CoronaVO) fest-
gesetzten Vorgaben zu beachten.

Der Planfeststellungsbeschluss wird dem Träger des Vorhabens, denjenigen, über deren Einwen-
dungen entschieden worden ist, und denVereinigungen i.S.d. § 73 Abs. 4 Satz 5 LVwVfG, über deren
Stellungnahmen entschieden worden ist, zugestellt.

Gegenüber den übrigen Betroffenen gilt der Beschluss mit Ende der Auslegungsfrist als zu-
gestellt.

Der Inhalt dieser Bekanntmachung sowie die zur Einsicht ausgelegten Unterlagen werden in Kürze
auch auf der Internetseite des Regierungspräsidiums Karlsruhe www.rp-karlsruhe.de unter „Über
uns / Abteilung 1 / Referat 17 – Recht, Planfeststellung / Planfeststellungsbeschlüsse / Straßen“ zu-
gänglich gemacht. Maßgeblich ist allerdings der Inhalt der zur Einsicht bei o.g. Bürgermeisteramt
ausgelegten Unterlagen.

gez. Ebnet

FOTO: STADT MANNHEIM



mah_hp07_amtsb.05

11. November 2021 Seite 5

Polizeiverordnung zur Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung auf
öffentlichen Straßen und Anlagen und zur Abwehr von verhaltensbedingten Gefahren im

Stadtkreis Mannheim (Allgemeine Polizeiverordnung)

Auf Grund von § 17 Abs. 1 und § 26 des Polizeigesetzes für Baden-Württemberg in der Fassung vom
06. Oktober 2020 (GBl. 2020, S. 735, berichtigt S. 1092 – nachfolgend PolG) i.V.m. §§ 106 Abs. 1 Nr.
4, 107 Abs. 4 i.V.m. §§ 21 S. 2, 23 Abs. 2 PolG erlässt der Oberbürgermeister der Stadt Mannheim
als Ortspolizeibehörde mit Zustimmung des Gemeinderats die folgende Polizeiverordnung zur Auf-
rechterhaltung von Sicherheit und Ordnung auf öffentlichen Straßen und Anlagen und zur Abwehr
von verhaltensbedingten Gefahren im Stadtkreis Mannheim (Allgemeine Polizeiverordnung).

Inhalt:
§ 1 Geltungsbereich
§ 2 Begriffsbestimmungen
§ 3 Sicherheit und Ordnung auf Straßen, Grün- und Freizeitanlagen und in unterirdischen

Anlagen
§ 4 Wiesen und Felder
§ 5 Grillen
§ 6 Tiere
§ 7 Plakatieren, Beschriften und Bemalen
§ 8 Werbe- und Informationsmaterial
§ 9 Verunreinigungen
§ 10 Verhaltensbedingte Gefahren in der Öffentlichkeit
§ 11 Lärm
§ 12 Ansprechverbot zur Anbahnung der Prostitution
§ 13 Ausnahmen
§ 14 Ordnungswidrigkeiten
§ 15 Anwendung sonstiger Vorschriften
§ 16 Inkrafttreten

§ 1 Geltungsbereich
(1) Diese Verordnung gilt für alle Straßen, Grün- und Freizeitanlagen, Gewässer, Wiesen, Felder

und unterirdische Anlagen im Gebiet der Stadt Mannheim, die dem öffentlichen Verkehr gewid-
met sind oder der öffentlichen Benutzung dienen oder auf, an oder in denen ein tatsächlicher
öffentlicher Verkehr stattfindet, sofern in den nachfolgenden Vorschriften nicht ausdrücklich et-
was anderes bestimmt ist. Besondere Vorschriften für Grün- und Freizeitanlagen gehen dieser
Verordnung vor, soweit sie abweichende Regelungen treffen.

(2) Eine öffentliche Benutzung im Sinne des Abs. 1 liegt auch dann vor, wenn für das Betreten Ein-
trittsgelder erhoben werden.

§ 2 Begriffsbestimmungen
(1) Straßen sind alle dem öffentlichenVerkehr dienendenWege, Plätze, Fahrbahnen und Gehwege,

Brücken, Über- und Unterführungen, Durchfahrten, Durchgänge, Treppen, Rampen, zum Stra-
ßenkörper gehörende Böschungen sowie solche Flächen, auf denen ein tatsächlicher öffentli-
cher Verkehr stattfindet.

(2) Grün- und Freizeitanlagen sind alle der Allgemeinheit zugänglichen Anlagen wie Gärten, Kin-
derspielplätze, Spielparks, Sportplätze, Parkanlagen, Kleingartenanlagen, Friedhöfe, Anpflan-
zungen, nicht zum Straßenkörper gehörende Böschungen, Dämme, Uferanlagen, Zelt- und
Badeplätze.

(3) Gewässer sind alle Gewässer im Sinne der §§ 1 und 2 des Baden-Württembergischen Wasser-
gesetzes.

(4) Unterirdische Anlagen sind alle unter dem Straßenniveau liegenden Flächen, insbesondere
Fußgängerunterführungen und Verkaufs- und Verteilerebenen einschließlich der Zu- und Ab-
gänge.

§ 3 Sicherheit und Ordnung auf Straßen, Grün- und
Freizeitanlagen und in unterirdischen Anlagen

(1) Auf Straßen, in Grün- und Freizeitanlagen und in unterirdischen Anlagen ist untersagt:
1. das Nächtigen im Freien sowie das Nächtigen zu Unterkunfts- undWohnzwecken in Kraftfahr-
zeugen und Anhängern; letzteres gilt nicht, soweit das Nächtigen zur Einhaltung gesetzlicher
Ruhezeiten erfolgt (z.B. LKW-Fahrer) sowie für die Nutzer von Wohnmobilen mit eigener Was-
server- und Abwasserentsorgung bei höchstens einmaliger Übernachtung;
2. das aufdringliche oder bedrängende Betteln oder das Betteln mit oder mittels Minderjähriger;
3. das Verrichten der Notdurft außerhalb von hierfür vorgesehenen Einrichtungen;
4. die zweckfremde Benutzung von Brunnen- oder Wasserbecken, etwa ihre Beschmutzung so-
wie die Verunreinigung des Wassers;
5. das Waschen, Ölwechseln und die Vornahme von Reparaturen an Kraftfahrzeugen mit Aus-
nahme von solchen Reparaturen, die erforderlich sind, um zu einer Werkstatt zu gelangen;
6. das zweckfremde Benutzen von Einrichtungen, Bänken und Stühlen, insbesondere das Ver-
unreinigen oder Verbringen an andere Orte;
7. das Betreten und die gegenständliche Inanspruchnahme von Anpflanzungen und solchen
Rasenflächen, die mit einem Verbot besonders gekennzeichnet sind sowie von Schmuckanla-
gen (Paradeplatz und Friedrichplatz) außerhalb der Wege und Plätze und der besonders freige-
gebenen und entsprechend gekennzeichneten Flächen;
8. das Abschneiden, Abbrechen oder Abpflücken von Blumen, Zweigen und Früchten;
9. das unbefugte Anbieten,Verkaufen vonWaren, Betreiben vonWerbung oderVeranstalten von
Schaustellungen;
10. das Zelten;
11. das zweckfremde Benutzen von Denkmälern und Kunstobjekten, insbesondere das Umher-
klettern;
12. das Benutzen von akustischen und elektroakustischen Geräten (Ton-, Fernseh-; Rund- funk-
empfangs- und andere Tonwiedergabegeräte), soweit dadurch die Allgemeinheit gestört wird
und keine Erlaubnis vorliegt;
13. das gefährdende, behindernde oder bauliche Anlagen, Einrichtungen oder sonstige Gegen-
stände beschädigende Fahren mit Sport-/Freizeitgeräten (wie bspw. Inline-Skater, Skate-
boards, Rollschuhen und Cross-, BMX-/Mountain-Bikes).

(2) In Grün- und Freizeitanlagen ist darüber hinaus untersagt:
1. das Ball spielen auf entsprechend gekennzeichneten Flächen;
2. das Benutzen von Schieß-, Wurf-, Schlag- oder Schleudergeräten außerhalb hierfür ausge-
wiesener Flächen, soweit andere hierdurch in ihren Rechten beeinträchtigt oder gefährdet wer-
den;
3. das Benutzen von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen durch Personen über 16 Jahre, sofern
nicht im Einzelfall eine andere Regelung getroffen wird;
4. das Zurücklassen von Glasflaschen auf Kinderspielplätzen;
5. das Füttern von Wasservögeln in stehenden Gewässern;
6. der Aufenthalt in den nicht dauernd geöffneten oder zur Benutzung freigegebenen Anlagen
oder Anlagenteilen außerhalb der festgelegten Zeiten, insbesondere durch Beseitigung von
Wegsperren oder Überklettern von Einfriedungen und Sperren;
7. das Fahren, Parken und das Abstellen von Kraftfahrzeugen, ausgenommen fahrbare Kran-
kenstühle, auf außerhalb der öffentlichen Straßen angelegten Grünflächen.

(3) In vom öffentlichen Straßenraum einsehbaren und unmittelbar frei zugänglichen Haus- oder
Grundstücksein- /-zugängen ist untersagt:
1. das unbefugte Nächtigen;
2. das Verrichten der Notdurft.

(4) Ferner ist untersagt, auf den vorhandenen Blindenleitsystemen (insbesondere Leitlinien aus Ril-
len/Noppensteinen) jegliche Gegenstände wie z. B. Papierkörbe, Bestuhlungen, Fahrzeuge, sei
es auch nur vorübergehend, abzustellen.

§ 4Wiesen und Felder
AufWiesen und Feldern ist das unbefugte Zelten oder Campen außerhalb hierfür vorgesehener und
gekennzeichneter Flächen untersagt.

§ 5 Grillen
(1) Im Geltungsbereich dieser Verordnung ist das Grillen grundsätzlich erlaubt.
(2) Nicht erlaubt ist das Grillen, Entzünden oder Unterhalten offener Feuer

a) soweit dadurch die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft gefährdet oder erheblich belästigt
werden,
b) auf Straßen i. S. des § 2 Abs. 1 dieser Verordnung,
c) innerhalb des Innenstadtringes, der begrenzt wird durch den Kaiserring, Friedrichsring, Lui-
senring, Parkring und die Bismarckstraße,

d) auf den Rheinwiesen zwischen dem Gasthaus am Fluss und der Aussichtsplattform an der
Einmündung des „Bellenkrappen“,
e) im gesamten Bereich der Wasserturmanlage, des Friedrichsplatzes und des unteren Luisen-
parks,
f) auf Kinderspielplätzen,
g) ab einer im Stadtgebiet Mannheim geltenden Waldbrandgefahrenstufe 4 und höher im Gel-
tungsbereich dieser Verordnung.

(3) Durch Grillen und das Entzünden offener Feuer dürfen Grünflächen, Anpflanzungen, Bäume so-
wie Einrichtungen und Möblierungen des öffentlichen Raumes nicht beschädigt oder beein-
trächtigt werden. Insbesondere dürfen heiße Brennmaterialien (z.B. Kohle, Holz, Grillbriketts)
und Asche nicht unmittelbar auf der Grünfläche abgelegt werden und im Bereich von Grünflä-
chen ist die Verwendung von Feuer- und Grillschalen nur gestattet, sofern zwischen der Rasen-
fläche und der Feuer- bzw. Grillschale ein Mindestabstand von 30 cm gewährleistet ist und die
Feuer- und Grillschale durch ein mindestens dreibeiniges Standsystem gegen das Umfallen ge-
sichert ist.

§ 6Tiere
(1) Tiere sind so zu halten und zu beaufsichtigen, dass niemand gefährdet wird. Insbesondere dür-

fen Hunde ohne Begleitung einer Person, die auf das Tier jederzeit einwirken kann, nicht frei
laufen.

(2) Hunde sind im Geltungsbereich dieser Verordnung (§ 1 Abs. 1) innerhalb der zusammenhän-
genden Bebauung an der Leine zu führen. Außerhalb der zusammenhängenden Bebauung dür-
fen Hunde grundsätzlich frei laufen, sofern es nicht durch entsprechende Beschilderung aus-
drücklich untersagt ist.

(3) Die in Absatz 2 vorgeschriebene Anleinpflicht gilt nicht auf besonders ausgewiesenen, einge-
zäunten Hundelaufflächen. Auch auf diesen Flächen gilt Absatz 1.

(4) Soweit Hunde an der Leine zu führen sind, darf nur so viel Leine gelassen werden, dass keine
Gefahr von ihnen ausgehen kann.

(5) Die Vorschriften über die Leinenpflicht in der Polizeiverordnung des Innenministeriums und des
Ministeriums Ländlicher Raum über das Halten gefährlicher Hunde bleiben von den Regelungen
in Absatz 2 und 3 unberührt.

(6) Wer einen Hund ausführt, ist verpflichtet, den Hundekot unverzüglich zu beseitigen, den der mit-
geführte Hund auf Gehwegen, Straßen, Grün- und Freizeitanlagen, unterirdischen Anlagen so-
wie besonders ausgewiesenen Hundelaufflächen hinterlassen hat. Der Hundeführer ist ver-
pflichtet, mindestens eine Hundekottüte oder ein anderes geeignetes Hilfsmittel (z. B. Plastiktü-
te oder Schachtel) für die Aufnahme und denTransport von Hundekot pro mitgeführtem Hund bei
sich zu haben und auf Verlangen den Vollzugsbediensteten vorzuweisen.

(7) Es ist verboten, Kinderspielplätze oder sonstige Spielanlagen mit einem Tier, insbesondere ei-
nem Hund, zu betreten oder dieses dorthin laufen zu lassen.

(8) Im Geltungsbereich dieser Polizeiverordnung (§ 1 Abs. 1) ist das Füttern von wildlebenden oder
herrenlosen Tieren, insbesondere von Tauben und (Wasser-)Vögeln, sowie das Auslegen bzw.
Ausstreuen von Futter für Tiere untersagt.

§ 7 Plakatieren, Beschriften und Bemalen
(1) An und auf Straßen, in unterirdischen Anlagen sowie in Grün- und Freizeitanlagen oder den zu

ihnen gehörenden Einrichtungen ist es untersagt, unberechtigt oder entgegen öffentlich- recht-
licher Vorschriften, insbesondere ohne die erforderliche behördliche Erlaubnis, zu plakatieren
oder andere als dafür zugelassene Flächen zu beschriften oder zu bemalen.

(2) Wer denVerboten des Absatzes 1 zuwiderhandelt, ist zur unverzüglichen Beseitigung verpflich-
tet. Die Beseitigungspflicht trifft unter den Voraussetzungen des § 6 Abs. 1 oder Abs. 3 des Poli-
zeigesetzes auch den Veranstalter oder die sonstige Person, die auf den jeweiligen Plakatan-
schlägen oder Darstellungen nach Satz 1 als Verantwortlicher benannt wird.

§ 8Werbe- und Informationsmaterial
Auf Straßen, in Grün- und Freizeitanlagen und unterirdischen Anlagen ist untersagt, Zeitschriften,
Werbeblätter oder sonstige Druckerzeugnisse außerhalb von dafür vorgesehenen Vorrichtungen
wie z. B. Briefkästen oder außerhalb von Gebäuden derart abzulegen, dass ein Verwehen in der
oder auf die öffentliche Straße, Grün- und Freizeitanlage und unterirdische Anlage im Sinne von
§ 2 möglich ist. Auftraggeber/innen und Herausgeber/innen haben sicherzustellen, dass ihre Beauf-
tragten oder sonstigen Bediensteten nicht gegen das bezeichneteVerbot verstoßen.Vorschriftswid-
rig abgelegte Zeitschriften, Werbeblätter oder sonstige Druckerzeugnisse sind von Auftraggebern/-
innen und Herausgebern/-innen zu entfernen.

§ 9Verunreinigungen
(1) Es ist verboten, Straßen, Grün- und Freizeitanlangen und deren Ausstattung, insbesondereVer-

kehrszeichen, Verkehrseinrichtungen, Denkmäler, Schilder, Masten, Bänke und Pflanzenbe-
hältnisse, zu beschmutzen, zu bekleben, zu bemalen oder zu besprühen.

(2) Auf Straßen und in Grün- und Freizeitanlagen ist das Wegwerfen von Abfällen (z.B. Pappteller,
Kunststoffbecher, Blechdosen, Zigarettenschachteln und –kippen, Zeitungen) und das Ausspu-
cken von Kaugummis verboten.

(3) In städtische Papierkörbe dürfen nur die Kleinabfälle gefüllt werden, die während des Aufent-
halts im öffentlichen Straßenraum anfallen (z. B.Taschentücher, Zigarettenschachteln, Obstres-
te). Sammelbehälter für Altglas, Altpapier o. ä. dürfen nur mit den für den Sammelzweck vorge-
sehenen Materialien gefüllt werden.

(4) BeiVeranstaltungen im öffentlichen Raum dürfen Speisen und Getränke nur in Behältnissen ge-
gen Pfand ausgegeben werden. Gleiches gilt bei der Ausgabe von Besteck.

§ 10Verhaltensbedingte Gefahren in der Öffentlichkeit
(1) Es ist untersagt, sich im Zustand von Trunkenheit oder unter Einfluss sonstiger berauschender

Mittel auf Straßen, in unterirdischen Anlagen und Grün- und Freizeitanlagen und in vom öffentli-
chen Straßenraum unmittelbar frei zugänglichen Haus- oder Grundstücksein-/-zugängen auf-
zuhalten, sofern andere dadurch - insbesondere durch Lärmen oder Aufdringlichkeit - grob be-
lästigt oder behindert werden.

(2) Auf Kinderspielplätzen und sonstigen Spielanlagen sowie in deren unmittelbarer Nähe sind der
Konsum alkoholischer Getränke und die Abgabe solcher Getränke verboten.

(3) Es ist untersagt, in den Fahrgastunterständen der Haltestellen des öffentlichen Personenver-
kehrs zu lagern oder dauerhaft zu verweilen (sich niederzulassen), um alkoholische Getränke
oder andere berauschende Mittel zu konsumieren oder in einem nach außen deutlich sichtbaren
Rauschzustand dort zu lagern oder dauerhaft zu verweilen (sich niederzulassen).

(4) In den Fahrgastunterständen der Haltestellen des öffentlichen Personenverkehrs und auf Kin-
derspielplätzen ist das Rauchen untersagt.

§ 11 Lärm
In Gebäuden sowie Gärten und Höfen innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile ist das
Singen, Musizieren und Feiern nur dann zulässig, wenn kein unzulässiger oder nach den Umstän-
den vermeidbarer Lärm die Allgemeinheit oder Nachbarschaft erheblich belästigt. Insbesondere
zwischen 22 Uhr und 6 Uhr ist durch geeignete Maßnahmen dafür Sorge zu tragen, dass keine stö-
renden Geräusche die Nachtruhe der Allgemeinheit oder Nachbarschaft beeinträchtigen.

§ 12 Ansprechverbot zur Anbahnung der Prostitution
Im Sperrbezirk ist es untersagt, zu Personen Kontakt aufzunehmen, um sexuelle Handlungen gegen
Entgelt zu vereinbaren.

§ 13 Ausnahmen
Ausnahmen von den Vorschriften dieser Polizeiverordnung können nur in begründeten Einzelfällen
und für bestimmte Zwecke gewährt werden. Die Ausnahmegenehmigungen können mit Bedingun-
gen und Auflagen versehen werden. Anträge hierzu sind bei der Stadt Mannheim - Fachbereich Si-
cherheit und Ordnung - einzureichen.

§ 14 Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 26 des Polizeigesetzes Baden-Württemberg handelt wer vor-

sätzlich oder fahrlässig
1. entgegen § 3 Abs. 1 Nr. 1 nächtigt;
2. entgegen § 3 Abs. 1 Nr. 2 bettelt;
3. entgegen § 3 Abs. 1 Nr. 3 seine Notdurft verrichtet;
4. entgegen § 3 Abs. 1 Nr. 4 Brunnen- und Wasserbecken zweckfremd benutzt oder ver-
schmutzt;
5. entgegen § 3 Abs. 1 Nr. 5 sein Kraftfahrzeug wäscht oder Reparaturen oder Ölwechsel vor-
nimmt;
6. entgegen § 3 Abs. 1 Nr. 6 Einrichtungen, Bänke oder Stühle zweckfremd benutzt;

7. entgegen § 3 Abs. 1 Nr. 7 Alt. 1 Anpflanzungen betritt oder gegenständlich in Anspruch nimmt,
8. entgegen § 3 Abs. 1 Nr. 7 Alt. 2 Rasenflächen entgegen derVerbotskennzeichnung betritt oder
gegenständlich in Anspruch nimmt,
9. entgegen § 3 Absatz 1 Nr. 7 Alt. 3 Schmuckanlagen abseits der Erlaubnisbeschilderung betritt
oder gegenständlich in Anspruch nimmt;
10. entgegen § 3 Abs. 1 Nr. 8 Blumen, Zweige oder Früchte abbricht, abschneidet oder abpflückt;
11. entgegen § 3 Abs. 1 Nr. 9 unbefugt Waren verkauft, anbietet, Werbung betreibt oder Schau-
stellungen veranstaltet;
12. entgegen § 3 Abs. 1 Nr. 10 zeltet;
13. entgegen § 3 Abs. 1 Nr. 11 Denkmäler oder Kunstobjekte zweckfremd benutzt;
14. entgegen § 3 Abs. 1 Nr. 12 akustische oder elektroakustische Geräte benutzt;
15. entgegen § 3 Abs. 1 Nr. 13 mit Sport-/Freizeitgeräten fährt;
16. entgegen § 3 Abs. 2 Nr. 1 Ball spielt;
17. entgegen § 3 Abs. 2 Nr. 2 Schieß-, Wurf-, Schlag- oder Schleudergeräte benutzt;
18. entgegen § 3 Abs. 2 Nr. 3 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen benutzt;
19. entgegen § 3 Abs. 2 Nr. 4 Glasflaschen auf Kinderspielplätzen zurücklässt;
20. entgegen § 3 Abs. 2 Nr. 5 Wasservögel in stehenden Gewässern füttert;
21. entgegen § 3 Abs. 2 Nr. 6 sich in Anlagen oder Anlagenteilen aufhält;
22. entgegen § 3 Abs. 2 Nr. 7 Grünflächen befährt oder Kraftfahrzeuge, ausgenommen fahrbare
Krankenstühle, darauf abstellt oder parkt;
23. entgegen § 3 Abs. 3 Nr. 1 unbefugt nächtigt;
24. entgegen § 3 Abs. 3 Nr. 2 die Notdurft verrichtet;
25. entgegen § 3 Abs. 4 auf den Blindenleitsystemen Gegenstände abstellt;
26. entgegen § 4 zeltet oder campt;
27. entgegen § 5 Abs. 2 grillt oder offenes Feuer entzündet bzw. unterhält;
28. entgegen § 5 Abs. 3 Satz 1 Grünflächen, Anpflanzungen, Bäume sowie Einrichtungen und
Möblierungen des öffentlichen Raums durch Entzünden oder Unterhalten eines offenen Feuers
oder Grills beschädigt oder beeinträchtigt;
29. entgegen § 5 Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 1 heiße Brennmaterialien und Asche unmittelbar auf der
Grünfläche ablegt,
30. entgegen § 5 Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 2 Feuer und Grillschalen verwendet;
31. entgegen § 6 Abs. 1 Tiere so hält oder nicht ausreichend oder nicht beaufsichtigt, dass da-
durch andere gefährdet werden;
32. entgegen § 6 Abs. 2 Hunde nicht an der Leine führt oder eine entsprechendeVerbotsbeschil-
derung nach § 6 Abs. 2 S. 2 missachtet;
33. entgegen § 6 Abs. 4 dem Hund mehr Leine lässt;
34. entgegen § 6 Abs. 6 Satz 1 den Hundekot nicht unverzüglich beseitigt, den ein mitgeführter
Hund hinterlassen hat,
35. entgegen § 6 Abs. 6 Satz 2 nicht mindestens eine Hundekottüte oder ein anderes geeignetes
Hilfsmittel für die Aufnahme und denTransport von Hundekot pro mitgeführtem Hund bei sich hat
und vorweist;
36. entgegen § 6 Abs. 7 mit einem Tier einen Kinderspielplatz oder eine sonstige Spielanlage
betritt oder dieses dort hinlaufen lässt;
37. entgegen § 6 Abs. 8 im Geltungsbereich der Polizeiverordnung wildlebende oder herrenlose
Tiere füttert oder Futter für Tiere auslegt oder ausstreut;
38. entgegen § 7 Abs. 1 plakatiert oder nicht dafür zugelassene Flächen beschriftet oder bemalt;
39. entgegen § 7 Abs. 2 als Verpflichteter der beschriebenen Beseitigungspflicht nicht nach-
kommt;
40. entgegen § 8 Zeitschriften,Werbeblätter oder sonstige Druckerzeugnisse außerhalb von da-
für vorgesehenen Vorrichtungen, oder außerhalb von Gebäuden derart ablegt, dass ein Verwe-
hen in der oder auf die öffentliche Straße, die Grün- und Freizeitanlage und die unterirdische
Anlage im Sinne von § 2 möglich ist, oder als Auftraggeber/in oder Herausgeber/in nicht sicher-
stellt, dass Beauftragte oder sonstige Bedienstete nicht gegen das genannte Verbot verstoßen,
oder vorschriftswidrig abgelegte Druckerzeugnisse nicht unverzüglich entfernt;
41. entgegen § 9 Abs. 1 Straßen, Grün- und Freizeitanlagen und deren Ausstattung, insbeson-
dere Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtungen, Denkmäler, Schilder, Masten, Bänke und Pflan-
zenbehältnisse, beschmutzt, beklebt, bemalt oder besprüht;
42. entgegen § 9 Abs. 2 auf Straßen und in Grün- und Freizeitanlagen Abfälle
(z. B. Pappteller, Kunststoffbecher, Blechdosen, Zigarettenschachteln und -kippen, Zeitungen)
wegwirft oder Kaugummis ausspuckt;
43. entgegen § 9 Abs. 3 in städtischen Papierkörben Abfälle entsorgt, die nicht während des
Aufenthalts im öffentlichen Straßenraum angefallen sind, oder Sammelbehälter wider den Sam-
melzweck befüllt;
44. entgegen § 9 Abs. 4 beiVeranstaltungen im öffentlichen Raum Speisen und Getränke in Be-
hältnissen oder Besteck ohne Pfand ausgibt;
45. entgegen § 10 Abs. 1 sich im Zustand von Trunkenheit oder unter Einfluss sonstiger berau-
schender Mittel auf Straßen, unterirdischen Anlagen oder in Grün- und Freizeitanlagen oder in
vom öffentlichen Straßenraum unmittelbar frei zugänglichen Haus- oder Grundstücksein-/-zu-
gängen aufhält, sofern andere dadurch - insbesondere durch Lärmen oder Aufdringlichkeit -
grob belästigt oder behindert werden;
46. entgegen § 10 Abs. 2 alkoholische Getränke auf Kinderspielplätzen oder sonstigen Spielan-
lagen oder in deren unmittelbaren Nähe konsumiert bzw. alkoholische Getränke an Kinder ab-
gibt;
47. entgegen § 10 Abs. 3 Alt. 1 in den Fahrgastunterständen der Haltestellen des öffentlichen
Personenverkehrs lagert oder dauerhaft verweilt, um alkoholische Getränke oder andere berau-
schende Mittel zu konsumieren,
48. entgegen § 10 Abs. 3 Alt. 2 in den Fahrgastunterständen der Haltestellen des öffentlichen
Personenverkehrs in einem nach außen deutlich sichtbaren Rauschzustand lagert oder dauer-
haft verweilt;
49. entgegen § 10 Abs. 4 in den Fahrgastunterständen der Haltestellen des öffentlichen Perso-
nenverkehrs oder auf Kinderpielplätzen raucht;
50. entgegen § 11 durch ruhestörenden Lärm aus Gebäuden, sowie Höfen oder Gärten die All-
gemeinheit oder Nachbarschaft erheblich belästigt;
51. entgegen § 12 zu Personen Kontakt aufnimmt, um sexuelle Handlungen gegen Entgelt zu
vereinbaren.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 26 Abs. 2 Polizeigesetz für Baden-Württemberg in Verbin-
dung mit § 17 Abs. 1 und 2 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten mit einer Geldbuße von
mindestens 5 Euro bis höchstens 5000 Euro geahndet werden.

(3) Das Gesetz über die Ordnungswidrigkeiten (OwiG) in der jeweils geltenden Fassung findet An-
wendung.

§ 15 Anwendung sonstigerVorschriften
Die Vorschriften der Straßenverkehrsordnung, der Abfallgesetze, des Bundesfernstraßengesetzes,
der Gewerbeordnung, der Landesbauordnung, des Landeswaldgesetzes, des baden- württember-
gischen Wassergesetzes und des baden-württembergischen Straßengesetzes, insbesondere hin-
sichtlich der erlaubnispflichtigen Inanspruchnahme der öffentlichen Straßen über den Gemeinge-
brauch hinaus (Sondernutzung) bleiben unberührt.

§ 16 Inkrafttreten
Diese Polizeiverordnung tritt einenTag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Po-
lizeiverordnung zur Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung auf öffentlichen Straßen und An-
lagen und zur Abwehr von verhaltensbedingten Gefahren im Stadtkreis Mannheim vom 15.10.2010
außer Kraft.

Mannheim, den 11.11.2021
Dr. Peter Kurz, Oberbürgermeister B014

Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der
Gemeindeordnung beim Erlass der Polizeiverordnung kann nur innerhalb eines Jahres nach dieser
Bekanntmachung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der dieVerletzung begründen soll, schrift-
lich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht werden. Nach Ablauf dieser Frist gilt die Polizeiver-
ordnung als von Anfang an gültig zustande gekommen; dies gilt nicht, wenn dieVorschriften über die
Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Rechtsverordnung ver-
letzt worden sind.

Abweichend hiervon kann die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften auch nach Ablauf
der Jahresfrist von jedermann geltend gemacht werden, wenn der Bürgermeister dem Beschluss
nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, oder wenn vor Ablauf der Jahresfrist
die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder ein anderer die Verletzung von
Verfahrens- oder Formvorschriften innerhalb der Jahresfrist geltend gemacht hat.

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

ENDE AMTSBLATT STADT MANNHEIM


